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Text 

Änderungen der Vertragsbedingungen 

§ 50. (1) Der Zahlungsdienstleister hat 

 1. dem Zahlungsdienstnutzer Änderungen des Rahmenvertrags spätestens zwei Monate vor dem 
geplanten Zeitpunkt ihrer Anwendung in der in § 47 Abs. 1 vorgesehenen Weise vorzuschlagen 
und 

 2. sofern eine Vereinbarung gemäß § 48 Abs. 1 Z 6 lit. a getroffen wurde, darauf hinzuweisen, 

 a) dass die Zustimmung des Zahlungsdienstnutzers zu den Änderungen als erteilt gilt, wenn er 
dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt der 
Anwendung der Änderungen angezeigt hat, und 

 b) dass der Zahlungsdienstnutzer das Recht hat, den Rahmenvertrag vor dem Inkrafttreten der 
Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen. 

(2) Änderungen der Zinssätze oder der Wechselkurse können unmittelbar und ohne vorherige 
Benachrichtigung angewandt werden, sofern dieses Recht im Rahmenvertrag vereinbart wurde und die 
Änderungen auf den gemäß § 48 Abs. 1 Z 3 lit. b und c vereinbarten Referenzzinssätzen oder 
Referenzwechselkursen beruhen. Der Zahlungsdienstnutzer ist so rasch wie möglich in der in § 47 Abs. 1 
vorgesehenen Weise von jeder Änderung des Zinssatzes zu unterrichten, es sei denn, die Parteien haben 
eine davon abweichende Vereinbarung darüber getroffen, wie oft und wie die Informationen mitgeteilt 
oder zugänglich gemacht werden sollen. Für den Zahlungsdienstnutzer günstigere Zinssätze oder 
Wechselkurse bedürfen keiner Benachrichtigung. 

(3) Die den Zahlungsvorgängen zugrunde gelegten geänderten Zinssätze oder Wechselkurse sind 
neutral anzuwenden und so zu berechnen, dass die Zahlungsdienstnutzer nicht benachteiligt werden. § 6 
Abs. 1 Z 5 KSchG bleibt unberührt. 
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